
Aufgabe von Richter und Staatsanwalt allein, vielmehr 
sind alle Staatsorgane dazu verpflichtet, den LPG- 
Bauern unsere Gesetze zu erläutern.

Der Rat des Kreises in Angermünde wollte z. B. 
einer LPG einen Rinderoffenstall übergeben, obwohl 
dieser für die Unterbringung des Viehs noch nicht ge
eignet war. Nachdem man vom LPG-Vorsitzenden 
bereits durch „geschickte“ Maßnahmen die Unterschrift 
zur Terminverlängerung erhalten und auch diesen 
Termin überschritten hatte, wollte man das halbfertige 
Objekt übergeben, um die Planerfüllung melden zu 
können. Der Offenstall war neben anderen Mängeln 
weder mit einem Licht- noch mit einem Wasseranschluß 
versehen. Hätte die LPG den Stall übernommen, wären 
ihr zusätzliche Kosten durch den erforderlichen Wasser
transport entstanden.

Bezeichnend ist hierbei, daß der Vertreter des Rates 
des Kreises die schlechte Arbeitsweise des Staatsappa
rates in unsachlicher Weise verteidigte und sich von 
allen weiteren Aussprachen mit der Übergabekommis
sion ausschloß. Dies ist ein Beispiel von. vielen, wie die 
schlechte Arbeitsweise des Staatsapparates die Renta
bilität der LPG ungünstig beeinflussen und die Ge
nossenschaftsbauern verärgern kann.

Die Justizorgane als Teil der einheitlichen Staats
macht müssen sich darüber klar werden, daß sie öko
nomische Aufgaben nicht übernehmen dürfen. Im ge
nannten Beispiel wäre es deshalb falsch gewesen, wenn 
sie die qualitätsgerechte Herstellung des Offenstalles 
geprüft oder selbst Schritte zur Beschaffung des Mate
rials für die Installation der Wasserleitung eingeleitet 
hätten. Zur Lösung des Schwerpunktes und damit zum 
ökonomischen Erfolg können die Justizorgane viel 
besser beitragen, wenn sie vom Gesetz her die Konflikte 
und Widersprüche und deren Ursachen untersuchen, die 
festgestellten Fehler und Mängel dem Rat bzw. der 
Volksvertretung unterbreiten, damit diese konkrete 
Beschlüsse zur Verbesserung des Zustandes fassen 
können. Diese Beschlüsse der Volksvertretung helfen 
die Justizorgane dann verwirklichen.

*
Es ist keine zufällige Erscheinung, wenn viele zur 

Zeit vereinbarte Arbeitsvergleiche die Festigung der 
LPGs zum Inhalt haben, denn die sozialistische Um
gestaltung der Landwirtschaft hat alle Staatsorgane 
vor neue Aufgaben gestellt. In der Periode der Festi
gung und Weiterentwicklung der sozialistischen Land
wirtschaft sind die Aufgaben sehr vielseitig. Bei der 
Festlegung der Schwerpunkte des Arbeitsvergleichs 
darf daher nicht schematisch verfahren werden.

Soll z. B. die Steigerung der tierischen Marktproduk
tion Gegenstand des Arbeitsvergleiches sein, so ist 
die Mannigfaltigkeit der Ursachen, die die Steigerung 
der Marktproduktion ungünstig beeinflussen, zu be
achten. So können die Ferkelsterblichkeit, die ungenü
gende Sauenbedeckung, der ungenügende Hektarbesatz 
an Schweinen und Rindern, das Fehlen von Stallkapa
zitäten, ungenügende Sicherung der Futtergrundlage 
usw. Gründe für die unzureichende Marktproduktion 
sein.

Fehlt die Futtergrundlage, kann weder die Fleisch
produktion noch die Milchproduktion gesteigert werden. 
Darüber scheinen sich aber einige Staatsfunktionäre 
nicht im klaren zu sein. So erklärte sich z. B. der Rat 
des Kreises Oschersleben damit einverstanden, nur 
6 % der Ackerfläche mit Mais bebauen, obwohl das 
8. Plenum auf einen Maisanbau von mindestens 10 % 
und auf leichten Böden von mindestens 12 % orien
tierte. Der Rat des Kreises .hat keine Anstrengungen 
unternommen, um diesen Beschluß der Partei auf 
staatlicher Ebene durchzusetzen. Der Kreisstaatsanwalt, 
der vom engen Zusammenhang zwischen der Schaffung 
der Futtergrundlage und der Erhöhung der Markt

produktion ausging, erreichte durch sein Auftreten in 
der Ratssitzung, daß der Rat des Kreises seine fehler
hafte Meinung korrigierte und auch im Kreis Oschers
leben mindestens 10 % der Ackerfläche mit Mais be
baut werden.

Auf Grund der Vielfalt der Ursachen, die die tierische 
Marktproduktion ungünstig beeinflussen können, wäre 
es falsch, wenn die Vergleichspartner einen Schwer
punkt nur dann miteinander vergleichen, wenn die 
Ursachen in beiden Kreisen die gleichen sind. Ein 
Arbeitsvergleich mit dem Schwerpunkt Steigerung 
der tierischen Marktproduktion soll auch dann abge
schlossen werden, wenn in dem einen Kreis die Vieh
sterblichkeit und in dem anderen Kreis die mangelnde 
Futtergrundlage die Ursachen für die ungenügende 
Steigerung der Marktproduktion bilden. Im Arbeits
vergleich kommt es vorwiegend darauf an, die g u t e n  
Arbeitserfahrungen gegenseitig auszutauschen.

Die Untersuchungen in einigen Bezirken haben er
geben, daß die staatlichen Organe häufig die Fragen 
der Ordnung und Sicherheit nicht beachten. Sie glauben, 
die Festigung der sozialistischen Landwirtschaft und die 
Steigerung der Marktproduktion hingen nur von öko
nomischen Bedingungen und von der Arbeitsorganisa
tion ab. Dadurch ist es dem Klassengegner oft sehr 
leichtgemacht worden, Sabotagehandlungen zu verüben. 
Ein Beweis für die Arbeit des Klassengegners sind die 
immer noch relativ hohe Viehsterblichkeit und die Zahl 
der Brände. Werden aber Vieh, Stallgebäude, Futter
vorräte sowie Maschinen und Geräte vernichtet, kann 
auch die Marktproduktion nicht gesteigert werden.

So sind z. B. im Kreis Seehausen Schweine verendet, 
weil die Futterzusammenstellung unrichtig war. Im 
Kreis Salzwedel konnten drei Melker, die von West
deutschland mit Sabotageaufträgen eingeschleust wur
den, von den Sicherheitsorganen festgenommen werden. 
In Calbe hat ein Tierpfleger 23 Sterken nicht decken 
lassen und dadurch der LPG großen Schaden zugefügt. 
In Oschersleben hat ein Jugendlicher eine Scheune in 
Brand gesetzt.

Diese wenigen Beispiele sollen genügen, um zu be
weisen, daß aus jedem Schwerpunkt, den die Volks
vertretung für ihren Kreis festlegt, sich konkrete Auf
gaben für die Justizorgane ergeben. Es genügt für die 
Justizorgane nicht, festzustellen, daß in der LPG oder 
im VEG Schweine verendet sind, sondern es muß 
untersucht werden, worauf das zurückzuführen ist und 
welche konkreten gesetzlichen Bestimmungen nicht be
achtet wurden (z. B. die VO zur Verhütung und Be
kämpfung von Tierseuchen in Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften v. 19.12.1952 — GBl. 1953
S. 13 —; die AO über das Veterinärwesen in der DDR 
v. 21. 5. 1954 - GBl. 1954 S. 531 -).

Auch fahrlässig verursachte Brände fügen der Volks
wirtschaft, großen Schaden zu. Die Justizorgane müssen 
daher in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Vorkeh
rungen für den vorbeugenden Brandschutz treffen. Oft 
kann man in den Dörfern beobachten, daß Asche auf 
den Dunghaufen geschüttet wird. Wie schnell sind da
durch bereits Brände entstanden! Zur Verhinderung 
fahrlässiger Brände müssen der Bevölkerung an kon
kreten Beispielen die gesetzlichen Bestimmungen er
läutert werden, um auch den letzten Bürger in den 
vorbeugenden Brandschutz einzubeziehen. Eine leben
dige Gesetzeserläuterung verstehen die Werktätigen und 
erklären sich dann auch bereit, in den ständigen Kom
missionen der Gemeinde mitzuarbeiten.

Die Justizorgane haben aber auch ständig auf die 
Räte der Kreise und Bezirke einzuwirken, damit sich 
diese mit den Fragen der Ordnung und Sicherheit be
fassen. Der Kreisstaatsanwalt in Oschersleben hat er
reicht, daß sich der Kreistag in seiner nächsten Sitzung 
mit den Fragen der Ordnung und Sicherheit beschäftigt.
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